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RS OGH 1936/5/4 5Os453/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1936

Norm

JGG 1961 §13 Abs3 B

Rechtssatz

Es ist ein rechtlicher Widerspruch, wenn das Gericht dem Antrage des ö4entlichen Anklägers, nach dem § 13 Abs 3 JGG

mit dem Ausspruche der Strafe vorzugehen, stattgibt, von der Verhängung einer Strafe jedoch mit Rücksicht auf die

Bestimmungen des § 265 StPO absieht. (Zum JGG 1928)

Entscheidungstexte

5 Os 453/36
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